
STROMPREISE gültig ab 1. Januar 2010
Netzebene 5 bzw. ab Ablesedatum
Industriekunden Mittelspannung zur Jahresabrechnung 2009

Produkt SAK Standard SAK Sprint SAK Marathon
Anwendung Gesamtenergiebezug > 500'000 kWh Gesamtenergiebezug > 500'000 kWh

Benutzungsdauer < 3'000 h Benutzungsdauer > 3'000 h
Einschichtbetrieb ohne ausgeprägte kurzfristige Einsatzzeiten des Maschinen- Mehrschichtbetrieb mit konstantem
Leistungspitzen parks, hohe Leistungsvariabilität Strombezug, geringe Leistungsvariabilität
z.B. Metallbau, Sägerei z.B. Steinbruch, Grastrocknungsanlagen z.B. Spitäler, Druckereien, Kunststoff-

verarbeiter
Energiepreis

Arbeit
Preise auf Anfrage

Leistung http://www.sak.ch/etc/medialib/sakint/de/e0/ev_energiepreise_.Par.0010.File.tmp/080521_sak_industriestrom_brosch_layout_es.pdf

Netznutzungsentgelt
Arbeit Hochtarif (HT)   3.5 Rp./kWh Hochtarif (HT)   3.5 Rp./kWh Hochtarif (HT)   3.5 Rp./kWh

Niedertarif (NT) 2.7 Rp./kWh Niedertarif (NT) 2.7 Rp./kWh Niedertarif (NT) 2.7 Rp./kWh

Blindstrom 4.5 Rp. / kVarh 4.5 Rp. / kVarh 4.5 Rp. / kVarh

Grundpreis kein

Leistungspreis CHF 6.00 / kW / Monat CHF 6.60 / kW / Monat CHF 5.25 / kW / Monat

Netzverluste 0.5 % auf Energiepreis 0.5 % auf Energiepreis 0.5 % auf Energiepreis

Abgaben
Abgabe an Gemeinde

Energiefonds Gemeinde

Systemdienstleistungen
SDL

KEV
Kostendeckende 
Einspeisevergütung

Blindstrom Im Preis inbegriffen sind 42.6 % des Wirkenergiebezuges. Die darüber hinaus gemessene Blindenergie wird verrechnet.
Bei Doppeltarifmessung wird nur die Hochtarifzeit berücksichtigt.

Energiepreis Je nach Bezugscharakteristik des Kunden (Lastprofil) kommen die Preise der Produkte SAK Standard, Sprint oder Marathon.
zur Anwendung.

Leistungspreis Die Leistungsregistrierung erfolgt mit einer Messperiode von 15 Minuten. Es wird das höchste Leistungsmaximum je Monat verrechnet.

Erfassungszeiten Hochtarif: Montag bis Freitag  07.00 - 19.00 Uhr
Niedertarif: übrige Zeit

Ablesung/Abrechnung Die Zähler werden monatlich abgelesen und die bezogene Arbeit und das registrierte höchste Leistungsmaximum verrechnet. 

Für Mahnungen und Inkasso können besondere Gebühren erhoben werden.

Weiter gelten bei allen Produkten die Lieferbedingungen für Stromlieferungen des EWB.

Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer

0.45 Rp. / kWh
wird vom Bund (BFE) festgelegt

0.15 Rp. / kWh

CHF 6.50 / Zähler und Monat

wird vom Gemeinderat festgelegt

0.4 Rp. / kWh
wird von SWISSGRID festgelegt
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